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Die Medizinisch-Psychologischen Fahreignungsuntersuchung, im folgenden MPU genannt, wurde und wird vor allem in der Öffentlichkeit einseitig diskutiert. Dabei leidet diese Diskussion vor allem an einer mangelnden Klarheit über die verschiedenen Ebenen und Arten von Fehlern.

Grundsätzlich müssen einzelne Fehlentscheidungen von einer falschen Entscheidungsstrategie unterschieden werden. Es kann falsch im Sinne von überflüssig sein, drei Stunden nach dem Konsum von zwei großen Gläsern Bier sein Auto stehen zu lassen, aber dahinter kann die richtige Strategie stehen „im Zweifelsfall lieber das Auto stehen lassen“. Und es kann lange Zeit funktionieren, sich nach einer Zechtour an geraden Tagen für den rechten und an ungeraden für den linken Schleichweg zu entscheiden - aber dies ist sicher keine gute Strategie. Vergleichbar läßt sich die Angemessenheit und Effektivität der MPU nicht anhand der Richtigkeit von Einzelentscheidungen beurteilen.

Diagnostische Fragestellungen lassen sich im einfachsten Fall dadurch beschreiben, daß es zwei wählbare Diagnosemöglichkeiten gibt und zwei unabhängig von der Beurteilung vorliegende Realitätszustände, die nicht exakt vorhersagbar, sondern lediglich in der Eintrittswahrscheinlichkeit (und in ihren Folgen) schätzbar sind. Als Beispiel soll die Entscheidung in einer Situation nach Alkoholkonsum dienen:



Kraftfahrer�„Geht gut“, keine Kontrolle�„Geht nicht gut“, Kontrolle��Betrunken fahren�p= 99,8%	Kosten: 	0,-- DM

	Wert: 	0,-- DM�p= 0,2%	Kosten: 	500,-- DM

	Wert: 	-1,-- DM��Taxi nehmen�p= 99,8%	Kosten: 	20,-- DM

	Wert: 	-19,96 DM�p= 0,2%	Kosten: 	20,-- DM

	Wert: 	-0,04 DM��Tabelle 1: Subjektive Entscheidungsmatrix eines angetrunkenen Kraftfahrer



In diesem Beispiel sind subjektive Schätzungen über Wahrscheinlichkeiten und Konsequenzen enthalten, die nicht zutreffen müssen - träfen sie zu, wäre es ein hochgradig rationales Verhalten, unter Alkoholeinfluß Auto zu fahren. Die gleiche Handlungs-Strategie (Wähle die Handlungsalternative, die im Schnitt ein besseres Ergebnis liefert), kann allerdings bei realistischen Parameter-Schätzungen einen anderen Handlungsvorschlag liefern:



Kraftfahrer�„Geht gut“, keine Kontrolle�„Geht nicht gut“, Kontrolle��Betrunken fahren�p= 98%	Kosten: 	0,-- DM

	Wert: 	0,-- DM�p= 2%	Kosten: 	20.000,00 DM

	Wert: 	-400,-- DM��Taxi nehmen�p= 98%	Kosten: 	20,-- DM

	Wert: 	-19,60 DM�p= 2%	Kosten: 	20,-- DM

	Wert: 	-0,40 DM��Tabelle 2: „Objektive“ Entscheidungsmatrix eines Kraftfahrer unter Alkoholeinfluß



Die Wahrscheinlichkeitsschätzungen sind nicht willkürlich gewählt: Es ist eine durchaus aktuelle Diskussion, ob die Dunkelziffer von Trunkenheitsfahrten eher bei 1:600 oder eher bei 1:60 liegt (IFFLAND 1995). Dieses entspricht etwa dem Unterschied von 99,8 und 98% Wahrscheinlichkeit, daß „es schon gutgeht“. Und implizit enthält diese Selbstberuhigung von angetrunkenen Kraftfahrern oft die Kalkulation „Notfalls geben ich für einen Monat meinen Führerschein ab und zahle 500 DM Bußgeld.“ Tatsächlich kostet nach den Erfahrungen unserer Klienten eine Trunkenheitsfahrt im Schnitt ca. 10.000 - 20.000 DM.

Analog kann auch die Entscheidung der Straßenverkehrsämter betrachtet werden, erstmalig alkoholauffällige Kraftfahrer begutachten zu lassen. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 200.000 Fahrerlaubnisentzüge bzw. Fahrverbote wegen Alkohol ausgesprochen (Schätzung aufgrund der von BARTH 1990 mitgeteilten Zahlen). Zudem stehen als objektive Daten fest, daß 1994 aufgrund von Alkohol 105.356 MPUs durchgeführt wurden (VdTÜV 1995), angeordnet wurde vermutlich eine etwas größere Zahl. Wie viele der untersuchten Kraftfahrer tatsächlich Problemtrinker sind, ist nur grob zu schätzen, es ergibt sich aber folgende Tabelle mit bewußt plakativ formulierten Ergebnisfeldern - wobei Wahrscheinlichkeiten und Bewerten offen bleiben.



Straßenverkehrs-Amt�Kraftfahrer hat Alkoholprobleme�Kraftfahrer ohne Alkoholprobleme�

Zeilensummen��fordert Gutachten�berechtigte MPU�überflüssige MPU�110.000 geforderte MPU��fordert kein Gutachten�unentdeckter Problemfall�unbelästigter Normaltrinker�90.000          ohne MPU��Spaltensummen�Anzahl der Problemtrinker ?�Anzahl der Normaltrinker ?�200.000 FE-Entzüge��Tabelle 3: Entscheidungsmatrix der Straßenverkehrsbehörde



Ob dabei die Promillezahl ein sinnvolles Entscheidungskriterium ist - und wenn ja, in welcher Höhe - kann an dieser Stelle nicht näher diskutiert werden. Deutlich wird, daß jedes Verschieben des Kriteriums die Anzahl der richtigen Entscheidungen, aber auch die Anzahl der Fehlentscheidungen beeinflußt: Je häufiger eine MPU angeordnet wird, desto größer wird die Zahl der überflüssigen MPUs, desto kleiner aber auch die Zahl der unentdeckten Problemfälle unter den Ersttätern - und umgekehrt - bei gegebener Häufigkeit von Problemtrinkern. Es gibt hier keine objektiv richtige Grenze, sondern die Frage ist: Welche Art von Fehlern riskiert die Entscheidungsinstanz Straßenverkehrsbehörde eher?

Bei der medizinisch-psychologischen Begutachtung alkoholauffälliger Kraftfahrer handelt es sich im Kern um die gleiche Situation. Der Gutachter kann ein „positives Gutachten“ abgeben oder ein „negatives Gutachten“ - die Frage der Verwaltungsbehörde läuft genau auf diese Dichotomie hinaus. Und der Gutachter steht vor der Tatsache, daß ein großer Teil der Untersuchten ohne weitere Maßnahmen rückfällig werden wird, in diesem Sinne also objektiv ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist. Ein idealer Gutachter würde bei 100% der objektiv geeigneten Kraftfahrer zu einem positiven Gutachten kommen und bei 100% der objektiv ungeeigneten zu einem negativen. Natürlich gibt es diesen Idealen Gutachter nicht, sondern alle denkbaren Fälle kommen vor:



Gutachter�Kraftfahrer ist objektiv geeignet�Kraftfahrer ist objektiv ungeeignet��positives Gutachten�zu Recht positives  Gutachten:

Fahrerlaubnis, kein Unfall�zu Unrecht positives  Gutachten:

Fahrerlaubnis, Unfall��negatives Gutachten�zu Unrecht negatives Gutachten:

keine Fahrerlaubnis, kein Unfall�zu Recht negatives  Gutachten:

keine Fahrerlaubnis, kein Unfall��Tabelle 4: Qualitative Entscheidungsmatrix eines Gutachters



Dabei wird vorausgesetzt, daß die Verwaltungsbehörde der Gutachtenempfehlung folgt. Als zugespitztes Prognosemerkmal wurde ein verschuldeter Unfall aufgrund alkoholischer Beeinflussung  gewählt. Damit wird deutlich, daß der Gutachter in der Tat zwei unterschiedliche Fehler machen kann, von denen nur einer öffentlich diskutiert wird: Er kann in der Tat fälschlicherweise einen geläuterten Kraftfahrer zu Unrecht als potentiellen Täter einstufen. Diese Fehlentscheidung produziert - bewußt plakativ formuliert - unschuldige Opfer. Die andere Fehlentscheidung dagegen wird wenig diskutiert: Die Begutachtung hinterläßt auch unerkannte Täter, d.h. Personen, die auf den Gutachter einen positiven Eindruck machen, aber nach der von ihm befürworteten Wiedererteilung der Fahrerlaubnis weiterhin betrunken fahren.

Die eigentlich interessante Frage ist nicht, ob Gutachter Fehler machen, sondern wie häufig sie Fehler dieser oder jener Art machen. Eine grobe Schätzung der Fehler erster (falsch positives Gutachten) oder zweiter Art (falsch negatives Gutachten) ist über folgende Schritte möglich: 

Wir wissen, daß es sich bei den Begutachteten nicht um eine Zufallsauswahl aller Kraftfahrer handelt, sondern um eine Risikogruppe, die mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit auffällt als eine Zufallsstichprobe. Von allen Führerscheininhabern werden im Schnitt weniger als 4% innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren mit Alkohol im Straßenverkehr auffällig. Diese eigene Schätzung beruht auf der Angabe von 48 Millionen Fahrerlaubnisinhabern in Deutschland (JAGOW 1995) und der oben genannten Schätzungen von 200.000 alkoholbedingten Fahrerlaubnisentzügen. Dies ergibt in 10 Jahren höchstens zwei Millionen alkoholauffällige Kraftfahrer bei mindestens 48 Millionen Fahrerlaubnisinhabern, also 4,2%. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich niedriger liegen, da in 10 Jahren neue Kraftfahrer hinzukommen und unter den Auffälligen viele Wiederholungstäter sind. 

Über die Kraftfahrer mit mindestens einer aktenkundigen Trunkenheitsfahrt gibt es eine Reihe von Untersuchungen; die Schätzungen der Rückfallwahrscheinlichkeit hängen stark ab vom Kriterium, der Teilgruppe, dem Legalbewährungszeitraum etc.ab. Insgesamt liegen die Ergebnisse aber für einen 10-Jahres-Zeitraum in der Größenordnung von 50% - geschätzt über alle Teilgruppen. Dies bedeutet, daß das Risiko bereits auffällig gewordener Kraftfahrer im Schnitt 12 mal höher ist als das der Durchschnittsbevölkerung, eine (weitere) Trunkenheitsfahrt zu begehen. Eine vergleichbare Schätzung ergibt sich auch aufgrund der Untersuchungsanlässe: In über 36% der Untersuchungen wegen alkoholbedingter Auffälligkeiten war Untersuchungsanlaß eine wiederholte Auffälligkeit. Dies ist um den Faktor 9 erhöht gegenüber den 4%, die bei einer reinen Zufallsauswahl zu erwarten wären.

Von den 105.356 im Jahre 1994 wegen Alkoholauffälligkeiten begutachteten Kraftfahrer wurden knapp 50% als ungeeignet beurteilt, der Rest als geeignet oder aber als ungeeignet, aber nachschulungsfähig. Betrachten wir nur die Gruppe der als ohne weitere Maßnahmen Geeigneten oder Ungeeigneten, so erhalten wir gut 80.000 Untersuchte, von denen gut 30.000, also knapp 40% ein positives Gutachten bekamen. 

Dies ist Ausdruck der von den Gutachtern vermuteten Rückfallwahrscheinlichkeit dieser Teilgruppe - die Frage der Verwaltungsbehörde an die Gutachter lautet „Ist zu erwarten, daß der Untersuchte auch in Zukunft ein Kraftfahrzeug führen wird?“ - und in knapp 40% der Fälle lautet die Antwort „Ja“.  Tatsächlich liegt die objektive Rückfallquote - wie oben ausgeführt - vermutlich höher, nämlich bei 50% innerhalb von 10 Jahren. Allerdings ist in der Fragestellung der Verwaltungsbehörde nicht angegeben, auf welchen Zeitraum sich die geforderte Prognose beziehen soll. Implizit dürften Gutachter realistischerweise von kürzeren Prognosezeiträumen und damit Rückfallwahrscheinlichkeiten ausgehen. Halbieren wir als bewußt grobe Schätzung also die „objektiven“ Rückfallquoten, so ergibt sich folgende Tabelle:



                         Gutachter�Kraftfahrer ist objektiv geeignet�Kraftfahrer ist objektiv ungeeignet�

Zeilensummen��positives Gutachten�Fahrerlaubnis, keine Auffälligkeit�Fahrerlaubnis, Auffälligkeit�30.869 positive Gutachten = 37,8%��negatives Gutachten�keine Fahrerlaubnis, keine Auffälligkeit�keine Fahrerlaubnis, keine Auffälligkeit�50.887 negative Gutachten = 62,2%��

Spaltensummen�61.317 = 75 %

keine Tr.-F. innerh. 5 Jahren�20.439 = 25 %

mind. 1 Tr.-F. innerh.  5 Jahren� 81.756

Gutachten insgesamt ��

Tabelle 5: Quantitative Entscheidungsmatrix mit Randwahrscheinlichkeiten



Nehmen wir diese Randhäufigkeiten bzw. -wahrscheinlichkeiten als realistische Schätzungen, so gilt folgende Logik: Wäre die Fahreignungsuntersuchung - wie immer wieder polemisch behauptet wird - ein reine Zufallsentscheidung, so ergäben sich die einzelnen Zellenhäufigkeiten als einfache Produkte der Spalten- und Zeilenwahrscheinlichkeiten (unabhängige Ereignisse). Dies ergibt folgende Schätzungen für die Zellenhäufigkeiten: 



Gutachter�Kraftfahrer ist objektiv geeignet�Kraftfahrer objektiv ungeeignet�

Zeilensummen��positives Gutachten�23.152 = 28,3% 

FE, keine Auffälligkeit�7.717 = 9,4%

FE, Auffälligkeit�30.869 positive Gutachten = 37,8%��negatives Gutachten�38.165 = 46,7%

keine FE, keine Auffälligkeit�12.722 = 15,6%

keine FE, keine Auffälligkeit�50.887 negative Gutachten = 62,2%��

Spaltensummen�61.317 = 75 %

keine Tr.-F. innerh. 5 Jahren�20.439 = 25 %

mind. 1 Tr.-F. innerh.  5 Jahren� 81.756

Gutachten insgesamt ��

Tabelle 6: Geschätzte Fehlerverteilung bei Zufallsentscheidungen



In diesem Falle des „Auswürfeln“ würden also von den 81.756 in 1994 untersuchten alkoholauffälligen Kraftfahrern 7.717 falsch positiv und 38.165 falsch negativ begutachtet, was einer Gesamtfehlerquote von 56,1 % entsprechen würde, d.h. über die Hälfte der Gutachten wäre dann objektiv falsch - aber die Zahl der tatsächlichen zukünftigen Trunkenheitstäter betrüge nur 7.717 gegenüber 20.439, die sich ergäben, wenn alle Kraftfahrer umstandslos die Fahrerlaubnis wiedererhielten. Selbst eine Zufallsentscheidung würde also ca. 13.000 aktenkundige Trunkenheitsfahrten verhindern - allerdings um den Preis, daß 38.000 Kraftfahrer, kein Fahrerlaubnis erhielten, obgleich sie in nächster Zeit keine Rückfälle aufweisen würden.

Um die tatsächliche Treffsicherheit der Gutachten beurteilen zu können, ist es erforderlich, herauszufinden, inwieweit sich bei den als ungeeignet beurteilten Kraftfahrern eine höhere Rückfallquote ergibt als bei den als geeignet Beurteilten - dies ist ja der Anspruch der Untersuchung. Das Problem dabei ist, daß als ungeeignet beurteilte Kraftfahrer in der Regel nicht am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, die Rückfallwahrscheinlichkeit dieser Gruppe also grundsätzlich nicht methodisch sauber ableitbar ist. Allerdings hilft hier die Untersuchung über die Wirksamkeit von Kursen für alkoholauffällige Kraftfahrer (WINKLER et al. 1988). Als Kontrollgruppe ist dort angegeben die Rückfallquote von positiv begutachteten alkoholauffälligen Kraftfahrern. Von diesen wurden 18,8% innerhalb von 3 Jahren auffällig. Setzt man diese Quote als Wahrscheinlichkeit auf die Gesamtgruppe, daß ein positiv Begutachteter zu der Gruppe der objektiv Ungeeigneten gehört, so wären dies von den 30.869 tatsächlich positiv Begutachteten 5.803 - alle anderen Zellenbesetzungen ergeben sich dann, unveränderte Randsummen vorausgesetzt, durch Subtraktion und führen zu folgender Tabelle:



Gutachter�Kraftfahrer ist objektiv geeignet�Kraftfahrer objektiv ungeeignet�

Zeilensummen��positives Gutachten�25.066 = 30,7% 

FE, keine Auffälligkeit�5.803 = 7,1%

FE, Auffälligkeit�30.869 positive Gutachten = 37,8%��negatives Gutachten�36.251 = 44,3%

keine FE, keine Auffälligkeit�14.636 = 17,9%

keine FE, keine Auffälligkeit�50.887 negative Gutachten = 62,2%��

Spaltensummen�61.317 = 75 %

keine Tr.-F. innerh. 5 Jahren�20.439 = 25 %

mind. 1 Tr.-F. innerh.  5 Jahren� 81.756

Gutachten insgesamt ��

Tabelle 7: Geschätzte Fehlerverteilung bei realistischen Parameter-Schätzungen



Damit ist die Fehlerquote auf insgesamt 51,4% gesunken - was bedeutet, daß die Untersuchung signifikant besser als eine Zufallsentscheidung die Legalbewährung voraussagt. Das genaue Ausmaß des Zuwachses an diagnostischer Sicherheit ist allerdings stark abhängig von den Schätzungen für die objektive Rückfallwahrscheinlichkeit der Gesamtgruppe. Geht man beispielsweise davon aus, daß die Quote der objektiv ungeeigneten bei 62,2% liegt (was der Quote der negativen Gutachten entspricht), dann folgt aus der Schätzung für die Rückfallwahrscheinlichkeit der positiv Beurteilten von 18,8%, daß die MPU die Quote der falsch Beurteilten auf 14,2% gegenüber 47% bei einer Zufallsauswahl senken würde. Damit wird deutlich, daß ein wesentliches Beurteilungskriterium für die Güte der MPU eine realistische Schätzung der ohne MPU erfolgenden Rückfall1quote erfordert. Weitere Untersuchungen sind hier dringend erforderlich, um objektive und valide Daten über die tatsächliche Güte der Untersuchung zu erhalten.

Allerdings ist dies nur eine Voraussetzung für eine Beurteilung. Der geeignete Maßstab für die Qualität der MPU ist nicht die Summe der beiden Fehlerarten oder ihr Verhältnis. Eine Beurteilung erfordert die Entscheidung, wie die beiden Fehlerarten bewertet werden: Der Gutachter irrt sich und beurteilt einen einsichtigen und „geheilten“ ehemaligen Täter, der in Zukunft extrem vorsichtig mit Alkohol umgehen wird, fälschlicherweise als negativ, zerstört damit dessen Selbstbewußtsein, seine Änderungsmotivation und macht ihn - zu Unrecht! - durch seine Entscheidung arbeitslos und zum Sozialfall. Der andere Fehler: Ein weiterhin heimlich trinkender Mehrfachtäter fährt einige Wochen nach einem positiven Gutachten betrunken in eine Gruppe kleiner Kinder ….

Die Frage, welche dieser Konsequenzen eher riskiert wird, taucht jenseits aller genaueren Parameter-Schätzungen als normative Frage zwangsläufig auf. Auch wenn in 70% der Fälle der Gutachter ein objektiv falsch negatives Gutachten erstellen würde - könnte dies akzeptabel sein, wenn damit die Quote der falsch positiven Gutachten auf 7% gedrückt würde?. Oder müssen wir 70% unentdeckte Täter in Kauf nehmen, um nur 7% unschuldige Opfer zu haben? Dies ist die schwierige Entscheidungssituation der Kollegen in den Untersuchungsstellen, die sich bei jedem positiven Gutachten fragen müssen „Und wenn ich mich irre und er wird doch rückfällig…?“ und bei jedem negativen „Und wenn ich mich irre und er hat sich doch geändert…?“.

Der Konflikt ist unvermeidbar (auch 100 Prozent positive oder 100% negative Gutachten produzieren Fehlentscheidungen) und er ist nicht vom einzelnen Gutachter lösbar, sondern fordert eine normative und das heißt auch politische Entscheidung. Wenn jemand (unter Beachtung des Rechtsgrundsatzes ‘in dubio pro reo’ wegen einer Trunkenheitsfahrt verurteilt wurde - wieviel Vorleistung, wieviel Stabilität der Veränderung kann, darf und will die Gesellschaft dann verlangen? Soll hier, wie unterschwellig oft suggeriert wird, gelten ‘Im Zweifelsfall für den Untersuchten’? Oder muß hier die Gesellschaft auch um den Preis gelegentlicher individueller Härten vor einer Gruppe von Straftätern geschützt werden, die gesellschaftlich eine kleine Minderheit darstellen und pro Jahr für einige Tausend Verkehrstote verantwortlich sind?
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